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Medien-Recht: Urteile & News

Online-Buchhändler gewinnt
WIPO-Verfahren
Barnes & Noble werden neun
Domains zugesprochen

Eine Übertragung von gleich
neun Tippfehlerdomains forderte
die amerikanische Buchverkaufs-
kette Barnes & Noble College
Bookstores in einem WIPO-Ver-
fahren (Fall Nr.: D2003-0142).
Der Beklagte hatte die Adressen
„barenesandnoble.com“, „barme-
sandnoble.com“, barnesadnno-
ble.com", „barnesandmoble.
com“, „barnesandnoblecom.
com“, „barnesandnolbe.com“,
„barnesandnpble.com“, „barnes-
nadnoble.com“ und „varnesand-
noble.com“ registriert. Die Klä-
gerin hatte dem Beklagten eine
Konzession erteilt, die ihn unter
anderem ermächtigte, mit einem
Hyperlink auf die Seite der Kläge-
rin zu verweisen. Sie erlaubte es
ihm jedoch weder, Barnes & No-
ble Marken zu verwenden, noch
eine Verbindung zu ihnen herzu-
stellen. In einer an die Klägerin
nach deren Entdeckung der Do-
mainregistrierungen gesandten
e-mail gab der Beklagte jedoch an,
er sei autorisiert gewesen, die
Adressen einzutragen. In dem
Verfahren nahm er allerdings kei-
ne Stellung.

Die Klägerin verfügt neben ei-
ner Einzelhandels- auch über eine
Onlineunternehmenseinheit, die
neben Amazon und Borders zu
den erfolgreichsten der Branche
zählt. Bertelsmann kaufte sich
1998 mit 50% bei Barnesno-
ble.com ein. Der Onlineverkauf
läuft über die Domain „barnesno-
ble.com“ . Die Klägerin verwies in
dem Verfahren auf ihre Marken,
darunter 21 beim United States

Patent and Trademark Office ver-
zeichnete Einträge für „Barnes &
Noble“ sowie zwei für „Barne-
sandnoble.com“. Auch internatio-
nal hat der Konzern seine Marken
rechtlichem Schutz unterstellt,
darunter eine EU-Anmeldung für
„Barnes & Noble“.

Das WIPO-Gremium stellte
die internationale Bekanntheit der
von der Klägerin angemeldeten
Marken fest. Es erkannte weiter-
hin die Gefahr, dass Personen, die
im Internet nach der Homepage
der Klägerin suchten und sich der
Buchstabierung des Namens nicht
ganz sicher seien, sowohl auf die
„Originalseiten“ wie auch auf die
Adressen des Beklagten stoßen
könnten. Es bestehe deshalb Ver-
wechslungsgefahr. Die vorliegen-
de e-mail des Beklagten, nach der
er von der Klägerin autorisiert
worden sei, die Adressen zu regi-
strieren reichte der WIPO nicht
aus, um ein legitimes Interesse
festzustellen. Es könne davon aus-
gegegangen werden, dass die
Adressen absichtlich als Tippfeh-
lerdomains registriert worden sei-
en. Vertipper, bei denen auf der
Tastatur nebeneinanderliegende
Buchstaben verwechselt werden,
wie „m“ und „n“ bei „barmesand-
noble.com“ und „varnesandno-
ble.com“ oder Buchstabendreher,
wie sie bei „barenesandnoble.
com“ und “barnesandnolbe.com”
zu finden sind, gehören zum Stan-
dard. Das Schiedsgericht stellte
böse Absicht fest.

Damit wurden alle für eine
Überschreibung der Domains auf
die Klägerin notwendigen Krite-
rien als erfüllt angesehen.

Quelle: www.markenplatz.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

MORD IN DER OPER
in allen Schreibweisen.

RAe Caemmerer Bender Lenz,
Douglasstraße 11-15, 76133 Karlsruhe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Alpenglühen
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ASPEKT Telefilm-Produktion GmbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Bildungsbuch
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und
elektronische Medien.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Reifenbergerstraße 21, 60489 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Smart Price
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Tonträger, Tonträgerpromotion, audiovisuelle
Medien, Druckerzeugnisse und Merchandising sowie für Rund-
funk- und Fernsehsendungen und alle sonstigen Medien.

Sony Music Entertainment (Germany)
GmbH & Co. KG,
Bellevuestraße 3, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Clubs unlimited
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Bild-, Ton-, Bildton- und Datenträger, Hör-
funk, Film, Fernsehen sowie sonstige elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Off-Line- und On-Line-Diensten.

RAe Norton Rose Vieregge,
Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Gögginger Zeitung
in allen Schreibweisen, Kombinationen, Darstellungsformen,
Schriftarten und mit allen Zusätzen für Zeitungen, Zeitschriften
und sonstige Druckereierzeugnisse sowie elektronische und di-
gitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM,
CD-I, DVD, Offline- und Online-Dienste und Internet.

Presse-Druck- und Verlags-GmbH,
Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

7 Tage Life
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für die Heraus-
gabe einer Anzeigenzeitung in Print- und elektronischen Me-
dien, sowie im Internet.

Lokale Medien Verlagsgesellschaft mbH i. G.,
Kollmerstraße 3, 68766 Hockenheim

Verlängerung und 50% Rabatt?

Mit der Wiederholung Ihrer Titelschutzanzeige
können Sie die Schutzfrist um ein halbes Jahr ver-
längern. Sie buchen, wir kümmern uns um die
rechtzeitige Veröffentlichung. Auf die zweite An-
zeige gewähren wir Ihnen 50% Rabatt.

Fon: +49 40 / 609 009 - 61
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Unsere Besten
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

JDB mediapool GmbH,
Schanzenstraße 70, 20357 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Perfect Love
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

First Entertainment GmbH,
Ludwigstraße 11, 50667 Köln

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Kun-
den Titelschutz in Anspruch für:

Anzeigen-Woche
Kleinanzeigen-Woche

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

O. Gracklauer,
Wallotstraße 7 A, 14193 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Deutsches Ayurveda Institut
Fusion-Ayurveda
Italovedische Küche

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

DIGIWING.COM Berlin GmbH,
Nalepastraße 10-50, 12459 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Deutschlands peinlichste Eltern
Deutschlands peinlichste Freunde
Deutschlands peinlichste Nachbarn
Deutschlands peinlichste Chefs
Deutschlands peinlichste Kollegen
in allen Schreibweisen, Schrift- und Darstellungsformen, in allen
Kombinationen für Film, Video und sonstige Bild- und/oder Ton-
träger aller Art, Printmedien, elektronische Medien und/oder di-
gitalen Daten und Verbreitungswege sowie Onlineservices.

Rechtsanwälte Frömming & Partner,
Rothenbaumchaussee 3, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der Milch Markt
Marken & Märkte

in jeder Schreibweise, Darstellung, Form, Schriftart, Wortverbin-
dung und Titelkombination mit allen Zusätzen für alle Medien,
insbesondere für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine,
Druckerzeugnisse jeder Art, TV- und Hörfunksendungen, Film,
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger, audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-line- und On-line-Dienste sowie Merchandising in jeder
Form.

Wemcard Verlag GmbH,
Friedrich-Ebert-Straße 2, 31079 Sibbesse
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

CME-Punkt.de
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Leichte Küche für Kids - die 100
besten Tipps und Rezepte, wie mein
Kind schlank und gesund bleibt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ines Brüggemann,
Hedwigstraße 7, 12159 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

HAMBURGER IMMOBILIENPOST
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen mit oder ohne
Untertitel bzw. Zusätze für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Ma-
gazine und andere Printmedien und Druckereierzeugnisse,
Film, Funk, Fernsehen, sowie sonstige elektronische und digita-
le Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Softwareer-
zeugnisse sowie elektronische und digitale Netzwerke und alle
Werbeformate.

Leimbach Rechtsanwälte,
Schottweg 5-7, 22087 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir im Auftrag un-
serer Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Zeitgespräche mit Prominenten
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, grafischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernsehen- und Videoproduktionen aller Art) und sonsti-
ge elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließ-
lich Off-line und On-line-Dienste, sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnis-
se, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Tele-
kommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unified
Messaging Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeug-
nisse aller Art und Form, Merchandising, Veranstaltungen,
Dienstleistungen, sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und
Internet.

RAe Happ, Bruck, Neufeldt & Kollegen,
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

PRO Print & Packaging
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

AW+P Agentur für Werbung und Presse,
Postfach: 129, 61138 Niederdorfelden

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Kun-
den Titelschutz in Anspruch für:

Rätselfutter
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

O. Gracklauer,
Wallotstraße 7 A, 14193 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Explizit
Exakt
Exakt - Das Wissenschaftsmagazin
Explizit - Das Wissenschaftsmagazin
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RAin Christiane Zimmermann,
Am Ringofen 45, 50321 Brühl
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Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Baden-Württemberg-Zeitung
Baden-Württemberg-heute
Baden-Württemberg-Aktuell
Baden-Württemberg-Anzeiger
Baden-Württemberg-Nachrichten
in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen
für Druckwerke, für Ton-, Bild-, Datenträger, elektronische Me-
dien (einschließlich Rundfunk), Multimedia-Produkte, Tele- und
Mediendienste sowie für alle sonstigen Medien.

Otte & Jakelski PAe,
Mollenbachstraße 37, 71229 Leonberg

Der BGH forderte 1989:

Damit eine Titelschutzanzeige wirksam wird,
muss sie die „betroffenen Verkehrskreise auf
einfachste Weise“ erreichen (BGHZ 108,89).
Der Titelschutz Anzeiger erfüllt diesen
Leistungsanspruch mit einem seit über zehn
Jahren sorgfältig gepflegten und qualifizier-
ten Empfängerkreis im Bereich Printprodukte
und elektronischen Medien.

www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Manga Plus
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG,
Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-

danten Titelschutz in Anspruch für

Es darf gelacht werden
Köpfe in Bayern
Bayerische Köpfe
Die Deutsche Stimme

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckereier-
zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

STAPLERWORLD
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Werbeagentur Oliver Bachmann,
Schäferstraße 2, 55257 Budenheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Der Schlagerpriester
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RAe Dr. Klassen & Partner,
Thomas-Mann-Straße 58, 53111 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Bicycles
in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlun-
gen und Schriftarten für alle Medien.

RAe Wölk, Kuhagen, Bergmann,
Hammer Steindamm 7, 22089 Hamburg
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